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Entscheidungen des II. Zivilsenats

Entscheidungen des IX. Zivilsenats

Stille Gesellschaft: Kündigung der 
stillen Gesellschaft (HGB § 235) 

Die Kündigung der stillen Gesellschaft 
führt zu deren Auflösung und zur Ausei-
nandersetzung zwischen dem Inhaber 
des Handelsgeschäfts und dem stillen 

Gesellschafter, bei der die wechselseitigen 
Ansprüche grundsätzlich unselbstständige 
Rechnungsposten der Gesamtabrechnung 
werden und vor Beendigung der Ausein-
andersetzung nur ausnahmsweise geltend 
gemacht werden können, wenn dadurch 
das Ergebnis der Auseinandersetzung 

(teilweise) in zulässiger Weise vorwegge-
nommen wird und insbesondere die Ge-
fahr von Hin- und Herzahlungen nicht 
besteht.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 3. Februar 2015 – II ZR 335 / 13 

Insolvenzanfechtung der Rückge-
währ von Gesellschafterdarlehen 
und von durch Gesellschafter abge-
sicherten Krediten (InsO § 135 Abs. 1 
Nr. 2, Abs. 2)

Die Insolvenzanfechtung der Rückgewähr 
eines Gesellschafterdarlehens binnen eines 
Jahres vor Stellung eines Insolvenzantrags 
setzt keine Krise der Gesellschaft voraus. 
Entsprechendes gilt für die Rückgewähr 

eines durch den Gesellschafter abgesi-
cherten Kredits.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 30. April 2015 – IX ZR 196 / 13 
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CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Mehr als 600 Anwälte 
sind in acht wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands sowie in Brüssel, Moskau, Peking und Shanghai für 
unsere Mandanten tätig. CMS Hasche Sigle ist Mitglied der CMS Legal Services EEIG, einer europäischen 
wirtschaftlichen Interessenvereinigung zur Koordinierung von unabhängigen Anwaltssozietäten. CMS EEIG 
ist nicht für Mandanten tätig. Derartige Leistungen werden ausschließlich von den Mitgliedssozietäten in 
den jeweiligen Ländern erbracht. CMS EEIG und deren Mitgliedssozietäten sind rechtlich eigenständige 
und unabhängige Einheiten. Keine dieser Einheiten ist dazu berechtigt, im Namen einer anderen Verpflich-
tungen einzugehen. CMS EEIG und die einzelnen Mitgliedssozietäten haften jeweils ausschließlich für  
eigene Handlungen und Unterlassungen. Der Markenname „CMS“ und die Bezeichnung „Sozietät“  
können sich auf einzelne oder alle Mitgliedssozietäten oder deren Büros beziehen.
www.cmslegal.com

CMS-Standorte:
Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bratislava, Bristol, Brüssel, Budapest,
Bukarest, Casablanca, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt / Main, Genf, Glasgow, Hamburg, Istanbul,
Kiew, Köln, Leipzig, Lissabon, Ljubljana, London, Luxemburg, Lyon, Madrid, Mailand, Maskat, Mexiko-Stadt, 
Moskau, München, Paris, Peking, Podgorica, Prag, Rio de Janeiro, Rom, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sofia, 
Straßburg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Warschau, Wien, Zagreb und Zürich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Rechtsberatung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte 
Themen anzusprechen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und die in ihr enthaltenen Informa-
tionen können eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der 
hier angesprochenen oder hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an  
Ihren Ansprechpartner bei CMS Hasche Sigle oder an den Herausgeber. CMS Hasche Sigle Partnerschaft 
von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Sitz: Berlin, (AG Charlottenburg, PR 316 B), Liste der  
Partner: s. Website.

www.cms-hs.com


